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seit Wochen überragt alle Nach-
richten und Sondersendungen 
nur ein Thema: das Corona-Vi-
rus! Wozu viele Jahrzehnte kein 
Virus imstande war, dieses hat 
es geschafft! Es hat an verschie-
denen Orten der Welt mensch-
liche Tragödien zu verantworten 
und Ärzte wie Pflegepersonal 
zur Verzweiflung gebracht. Und 
doch, Bilder, wie wir sie aus 
Norditalien, Frankreich, England 
und New York gesehen haben, 
zu denen kam es bei uns nicht. 
Zum Glück nicht. Sicher ist, dass 
dafür auch die frühzeitigen, zu-
weilen sehr einschneidenden 
Maßnahmen zur Ausbreitung 
des Virus’ mitursächlich waren.

Dabei standen viele Familien 
vor großen Herausforderungen, als Schulen und Kin-
dergärten von heute auf morgen geschlossen wurden 
und unsere Wirtschaft binnen weniger Tage in den Kri-
senmodus schaltete. Neben der Angst und Ungewiss-
heit, sich womöglich selbst zu infizieren, gesellten sich 
schnell die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen so-
wohl in der Gesellschaft als auch in der eigenen Haus-
haltskasse.

Doch endlich, wir erleben es gerade, geht es wieder 
aufwärts. Mehr und mehr Einschränkungen, die uns 
seit Wochen begleiten, werden zurückgenommen, und 
langsam kehrt es zurück, das gewohnte Leben! Voraus-
setzung dafür aber war, dass unsere Gemeinschaft ge-
lernt hat, sich auf das neuartige Virus einzustellen und 
sie einen verantwortungsbewussten wie solidarischen 
Umgang miteinander pflegt.

Geradezu vorbildlich haben Sie sich als Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt verhalten, denn sowohl in un-
seren Geschäften als auch im alltäglichen Miteinander 
wurden so gut wie keine Verstöße gegen die gelten-
den Rechtsverordnungen festgestellt. Dennoch heißt 
es wachsam bleiben, denn an der Gefahr einer unge-
bremsten Ausbreitung hat sich bis heute nichts verän-
dert!
Wir freuen uns, dass wir mit der Veröffentlichung die-
ses Amtsblattes auch in diesem Jahr wieder über ei-
nen bestätigten Haushalt verfügen. Eine Menge Arbeit 
und unzählige Gespräche waren dafür nötig. Es ist ein 
Haushalt, in dem wir endlich wieder eine Anzahl kleine-
rer und größerer Investitionen festgeschrieben haben, 
die unserer Stadt und der Lebensqualität zugute kom-
men sollen.

Doch bei aller Zuversicht, auch 
unsere Stadt wird von den Fol-
gen der Krise nicht verschont 
bleiben. Fast täglich erreichen 
uns Meldungen, die zu verrin-
gerten Steuereinnahmen führen 
werden. Es kann also sein, dass 
wir schweren Herzens manches 
Vorhaben noch einmal schieben 
müssen. Umgesetzt wird aktuell 
die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung auf moderne LED-
Technik. Vorbei wird danach die 
Zeit sein, in der jede zweite Lam-
pe nachts ausgeschaltet bleibt, 
weil sich dadurch ein Spareffekt 
einstellen sollte. Die neuen Lam-
pen geben - so ist die einhellige 
Meinung vieler Anwohner - ein 
helles und sehr angenehmes 

Licht. Gleichwohl sind wir, ist die beauftragte Firma auf 
Ihre Hilfe angewiesen. Alle Leuchten werden bei Tages-
licht montiert und nicht immer fällt sofort auf, dass eine 
Lampe nicht funktioniert. Sollten Sie also in Ihrer Nähe 
eine solche Lampe sehen, dann bitten wir Sie, uns die-
se telefonisch oder auf dem Mängelformular, das in die-
ser Ausgabe abgedruckt ist, mitzuteilen.

Leider muss an dieser Stelle erneut noch einmal auf 
den Missstand an unseren Containerstellplätzen hin-
gewiesen werden. Woche für Woche kommt es dort zu 
illegalen Müllentsorgungen, die mühsam und kostenin-
tensiv von der Allgemeinheit zu tragen sind. Helfen Sie 
bitte mit, dass unser Stadtbild sauber bleibt.

Ihr Kay Goßmann
Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brotterode-Trusetal,
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Amtliche Bekanntmachungen

Stadtratssitzung vom 18.02.2020

Bekanntmachung der Beschlüsse

Öffentlicher Teil:

Beschluss-Nr.: 034/09/20
Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der öffent-
lichen Stadtratssitzung vom 10.12.2019
Beschluss:
Das Protokoll des öffentlichen Teils der öffentlichen Stadtratssit-
zung vom 10.12.2019 wird in der vorliegenden Fassung bestätigt 
und zum Beschluss erhoben.
Abstimmung:
Anzahl der Mitglieder.  ............................................................. 21
anwesende Mitglieder:  ............................................................ 17
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 15
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen:  .................................................................. 2

Beschluss-Nr.: 035/09/20
Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der öffent-
lichen Stadtratssitzung vom 28.01.2020
Beschluss:
Das Protokoll des öffentlichen Teils der öffentlichen Stadtratssit-
zung vom 28.01.2020 wird in der vorliegenden Fassung bestätigt 
und zum Beschluss erhoben.
Abstimmung:
Anzahl der Mitglieder.  ............................................................. 21
anwesende Mitglieder:  ............................................................ 17
Ja-Stimmen:  .............................................................................16
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen:  .................................................................. 1

Beschluss-Nr.: 036/09/20
Beantragung eines Investitionskredits über 445.000 € bei 
der KfW-Bankengruppe und gleichzeitige Ermächtigung des 
Bürgermeisters zum Abruf bzw. Vergabe an einen günstige-
ren Bieter
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Beantragung eines Investitionskre-
dits über maximal 445.000 € bei der KfW-Bankengruppe für die 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die Laufzeit des 
Kredits soll 10 Jahre betragen bei einer Zinsbindung über die 
Gesamtlaufzeit und 2 teilungsfreien Jahren.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei Zusage den Kredit an-
zunehmen und den Abruf bei Bedarf vorzunehmen. Sollten am 
Tag des Abrufs günstigere Angebote anderer Banken vorliegen, 
wird der Bürgermeister ermächtigt, dem günstigsten Bieter den 
Zuschlag zu erteilen und gleichzeitig den Verzicht auf den Abruf 
bei der KfW zu erklären.
Abstimmung:
Anzahl der Mitglieder.  ............................................................. 21
anwesende Mitglieder:  ............................................................ 17
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 17
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen:  .................................................................. 0

Beschluss-Nr.: 037/09/20
Verbandssatzung des Zweckverbands „Kommunaler Zweck-
verband Seimberg“
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage beigefügte Verbands-
satzung des „Kommunalen Zweckverbandes Seimberg“ mit Ziel 
der Inwertsetzung der Werner Lesser II Skisprung Arena.
Abstimmung:
Anzahl der Mitglieder.  ............................................................. 21
anwesende Mitglieder:  ............................................................ 17
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 17
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen:  .................................................................. 0

Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Stadt Brotterode-Trusetal  
für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 57 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 
Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) hat die Stadt Brotterode-Tru-
setal am 21.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, 
die nach Rechtsaufsichtlicher Würdigung des Landratsamtes 
Schmalkalden-Meiningen (Untere Rechtsaufsichtsbehörde) vom 
19.05.2020 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Hinweis:
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit Anlagen liegen 
zur Einsichtnahme vom

08.06.2020 bis 22.06.2020
während der üblichen Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Brot-
terode-Trusetal, Rathausstraße 7, 98596 Brotterode-Trusetal, 
Zimmer 25, öffentlich aus. Zusätzlich sind beide auf der Home-
page der Stadt unter www.brotterode-trusetal.de einzusehen.
Gleichzeitig steht die Haushaltssatzung 2020 bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haus-
haltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme 
in Zimmer 25 zur Verfügung.

Brotterode-Trusetal, den 20.05.2020
Goßmann
Bürgermeister

Stadtratsbeschluss-Nr.: 042/10/20 vom 21.04.2020

Haushaltssatzung 
der Stadt Brotterode-Trusetal 

(Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 55-57 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) erlässt 
die Stadt Brotterode-Trusetal folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit   9.652.360 €
und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit   2.255.530 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den in Höhe von 204.000 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern ergeben sich aus der gültigen Hebesatz-Satzung vom 
17.12.2015.
Sie betragen danach:
1. Grundsteuer

a) für die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   316 v. H.

b) für die Grundstücke (B)  421 v. H.
2. Gewerbesteuer  401 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.300.000 € 
festgesetzt.

§ 6
„Erheblich“ im Sinne von § 58 Abs. 1 ThürKO

Entsprechend § 58 Absatz 1 ThürKO bedürfen über- und außer-
planmäßige Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Haupt- 
und Finanzausschusses, wenn sie im Einzelfall 10.000 € über-
schreiten. Wenn sie 50.000 € überschreiten, bedürfen sie der 
Zustimmung des Stadtrates.
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Einkaufsservice für Senioren

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

nach wie vor geht es darum, die Infektionsgeschwindigkeit mit 
dem Corona-Virus COVID-19 in der Bevölkerung aufzuhalten 
und ganz besonders ältere Bürgerinnen und Bürger vor einer 
Ansteckung zu schützen. Deshalb ist es für uns ein Gebot der 
Stunde, mit dem Einkaufsservice unseren älteren Menschen, die 
ihrerseits viel in ihrem Leben geleistet und der Gesellschaft ge-
geben haben ganz unkompliziert zur Seite zu stehen.

Unsere Stadtverwaltung bietet bereits seit Mitte März einen kos-
tenlosen Einkaufsservice für alle Senioren von Brotterode-Tru-
setal an, welcher gut angenommen wurde. Deshalb möchten wir 
diesen Service auch weiterhin zur Verfügung stellen.

Der Einkaufsservice funktioniert wie folgt: Sie können uns unter 
der Telefonnummer 40 19 19 rund um die Uhr anrufen, unter der 
Sie uns entweder persönlich erreichen und Ihre Bestellung mit-
teilen oder aber Sie sprechen Ihren Namen und Ihre Telefonnum-
mer auf unseren Anrufbeantworter, wonach wir Sie schnellst-
möglich (Mo-Fr innerhalb der Sprechzeiten) zurückrufen.

Sie können uns Ihre Wünsche gern direkt am Telefon mitteilen 
oder aber Sie nutzen unseren „Einkaufszettel“, den Sie auf der 
nächsten Seite dieses Amtsblattes oder auf unserer Internetseite 
finden und durch Ausfüllen ergänzen, im Anschluss am Telefon 
vorlesen oder uns auf jedem nur möglichen Weg zukommen las-
sen.

Spätestens am darauffolgenden Tag kommt ein Mitarbeiter von 
uns bei Ihnen vorbei (Mo-Fr) und beliefert Sie mit den gewünsch-
ten Artikeln direkt an die Haustür. Zu Ihrem Schutz achten wir 
selbstverständlich darauf, dass die Übergabe außerhalb Ihrer 
Wohnung, am besten an der Haustür stattfindet. Dem Einkauf 
ist der Kassenzettel beigefügt. Die Bezahlung der Lebensmittel 
erfolgt ohne jeden Aufschlag. Der Betrag wird per Lastschrift von 
Ihrem Konto abgebucht. Dazu erteilen Sie uns bitte eine Ein-
zugsermächtigung.

Kay Goßmann
Bürgermeister

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2020 
in Kraft.

Brotterode-Trusetal, den 20.05.2020
Stadt Brotterode-Trusetal  (Siegel)
Goßmann
Bürgermeister

Fälligkeit der Sondernutzungsgebühren und 
der Steuern (Jahreszahler) am 01.07.2020

Sehr geehrte Gewerbetreibende und Bürger der Stadt 
Brotterode-Trusetal,

die Stadtkasse möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass 
am 01.07.2020 die Sondernutzungsgebühren und die Steuern 
(Jahreszahler) fällig werden.

Stadtkasse

Mitteilungen

Die Forstverwaltung ist umgezogen!!!
Das Büro von Revierförster Klingler befindet sich jetzt im „Haus 
des Gastes“, Bad Vilbeler Platz 4 im Erdgeschoss. Herr Klingler 
ist telefonisch unter der Rufnummer 036840-40686 zu erreichen.
Bürger des Ortsteils Brotterode haben zusätzlich die Möglichkeit, 
Ihre Post für die Stadtverwaltung in den Briefkasten der Forst-
verwaltung, der sich im Eingangsbereich im „Haus des Gastes“ 
befindet, einzuwerfen.

Sprechzeiten Revierförster Lutz Klingler
Dienstag 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Thomas Jäger
Dienstag 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Zeugen und Hinweise gesucht
Auf dem Stadtberg Trusetal wurde eine ca. 100-jährige Eiche von 
einem bisher unbekannten Täter zum Absterben gebracht.

Deutlich sichtbar sind die Bohrlöcher im Stammfußbereich, durch 
die ein Pflanzengift eingebracht wurde. Dadurch wurde dieser 
stattliche und auch optisch bis dahin wunderschöne Baum zum 
Absterben gebracht. Leider wissen wir nicht, welcher Baum- oder 
Natur-Hasser diesen widerwärtigen Frevel begangen hat. Neben 
dem Schaden an der Natur ist der Stadt natürlich auch ein im-
menser finanzieller Schaden entstanden.

Für Hinweise zum Schadensverursacher wären die Stadt-
verwaltung bzw. der örtliche Kontaktbereichsbeamte sehr 
dankbar!
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Einkaufsservice für Senioren der  
Stadt Brotterode-Trusetal 

Name, Vorname:                       ..…………………………………………………………………………………. 
Straße, Hausnummer:                  ……………………………………………………………………………………. 
ggf. Telefonnummer für Rückfragen:         …………………………………………………………………………………… 
   

Produkt Preis Anzahl 
Äpfel (1 Kg Pck.) 1,99 €  
Bananen kg 1,20 €  
Gurken 1 Stck.  0,99 €  
Tomaten 1 Pack ca. 2,00 €  
Kartoffeln 2,5 kg.  2,50 €  
Mischbrot (Scheiben) 500gr. 1,39 €     
Buttertoast 250 gr. o. Buttertoast 500 gr.   0,90 o.1,30 €     
Aufbackweizenbrötchen  6-er Pack 0,80 €     
Nudeln (Spirelli) 500 gr. 1,00 €     
Reis (4-er Kochbeutel)  1,00 €     
Kartoffelpüree 1,70 €     
Mehl 0,40 €     
Zucker (G&G) 0,75 €  
H-Milch 1 Liter (G&G)  0,73 €  
Eier (10-er Pack) 1,40–1,99 €     
Butter (G&G)  1,35 €     
Streichmargarine (Rama)  1,79 €     
Sonnenblumenöl 1,00 €     
Käseaufschnitt Scheiben  250 gr. (G&G) 1,35 €   
Frischkäse Kräuter             300 gr. (G&G) 0,99 €     
Mineralwasser medium oder still (6x1,5 l) 
(G&G) zzgl. 1,50 € Pfand 1,14 €     
Kräutertee (Teebeutel) Meßmer  1,79 €     
Kaffee Krönung 500 gr. (Sonderpreis)  3,50 €     
Toilettenpapier 8-er Pack. 2,20-3,10 €     
Papiertaschentücher 1,90-2,70 €        

Sonstige Waren - bitte eigenständig ausfüllen: 
z. B. Joghurt, Wurstwaren, Konserven, usw. (jeweils abgepackt) 

   €     
   €     
   €     

 

Wir bitten um Verständnis, dass die angegebenen Preise variieren können. Angebote solange vorrätig! 

Wir lassen Sie nicht im Stich! Ihre Stadtverwaltung Brotterode-Trusetal. 

#
#

#
#

#
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„OBK 2.1„ - Naturschutzverwaltung sorgt  
für aktuelle Daten über wertvolle Biotope

Offenland-Biotope im 
Landkreis Schmalkalden-
Meinigen werden neu kartiert

Mit dem Wort „Biotop“ werden in der Fachsprache von Ökologie 
und Naturschutz die gegenüber der Umgebung abgrenzbaren 
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bezeichnet - 
der Begriff hat auch Eingang in die Umgangssprache gefunden, 
z. B. für den Teich als Biotop im Garten.
Um Informationen über die Verbreitung und die Gefährdung von 
Lebensräumen zu erheben und den Schutz wertvoller Biotope 
gewährleisten zu können, werden in allen Bundesländern die 
artenreichen oder seltenen Biotope kartiert. Dazu werden im 
Gelände alle aus Naturschutzsicht besonders wertvollen Berei-
che aufgesucht und ihre genaue Lage, ihr Artenbestand sowie 
weitere Informationen erfasst. In Thüringen ist dies im Zeitraum 
1996-2012 flächendeckend erfolgt.
Der Landkreis Schmalkalden-Meinigen beherbergt ein reiches 
Mosaik verschiedener Biotope: Trocken- und Halbtrockenrasen, 
Feucht- und Nasswiesen, Trockengebüsche, Feldhecken, Lese-
steinhaufen. Vor allem im Thüringer Wald finden sich Bergwie-
sen, Borstgrasrasen, Sumpfhochstaudenfluren, Quellen, sowie 
strukturreiche Bäche und Flüsse. Der Anteil gesetzlich geschütz-
ter Biotope an der Landkreisfläche beträgt 5,7 %.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Genauigkeit 
solcher Kartierungen etwa im Bereich der landwirtschaftlichen 
Förderung oder der Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der 
EU deutlich gestiegen.
Aufgrund der in der Landschaft ständig stattfindenden Verän-
derungen sind die ältesten der vorliegenden Daten inzwischen, 
nach teils über zwanzig Jahren, nicht mehr durchgängig aktuell.
Aus diesem Grunde erfolgt u. a. im Landkreis Schmalkalden-
Meinigen von 2020 bis 2023 im Auftrag des Thüringer Landes-
amtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) eine Ak-
tualisierung der Biotopkartierungsdaten. Mit der Kartierung 
selbst ist das Institut für Vegetationskunde und Landschaft-
sökologie in Hemhofen (IVL) beauftragt. Die mit der unteren 
Naturschutzbehörde im Landratsamt abgestimmten Arbeiten 
werden im Gelände von fachkundigen Kartierern durchgeführt.
Erfasst werden nicht alle Flächen, sondern nur ausgewähl-
te Biotope bzw. Lebensräume. Konkret sind dies die gesetz-
lich geschützten Biotope nach § 30 Absatz 2 Bundesna-
turschutzgesetz in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Thüringer 
Naturschutzgesetz sowie die Lebensraumtypen nach Anhang 
I der „Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen“ (FFH-
Richtlinie).
Grundsätzlich beschränkt sich die Kartierung auf die Ortslagen 
(ohne Bebauung und Hausgärten) und das Offenland bzw. die 
Agrarlandschaft. Die Waldbiotope werden durch die Forstver-
waltung erfasst. Da einzelne zu erfassende Offenland-Biotope/-
Lebensraumtypen auch im Wald vorkommen (z. B. Bäche, Tei-
che, Felsen u. ä.), sind trotzdem Begehungen von Waldflächen 
erforderlich.

Betreten von Grundstücken
Um die Kartierung durchführen zu können, ist teils das Betre-
ten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierer 
erforderlich. Rechtliche Grundlage ist hier § 30 Abs. 1 des Thü-
ringer Naturschutzgesetzes: „Die Bediensteten der Naturschutz-
behörden, der Naturschutzfachbehörde [...] sowie die, die von 
ihnen beauftragt [...] wurden, [...] sind berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 
zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren.“
Die Kartierer können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine 
vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Weitere Informationen zu Biotopen
Mehr Informationen über die Biotopkartierung erhalten Sie auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz unter https://tlubn.thueringen.de/natur-
schutz/biotopschutz/
Die vorliegenden Kartierungen von Biotopen können Sie im Kar-
tendienst des TLUBN unter http://www.tlug-jena.de/kartendiens-
te/ -> Naturschutz -> Biotope oder mobil über die Smartphone 
App „Meine Umwelt“ (-> http://www.tlug-jena.de/meine-umwelt/) 
einsehen.

Vermietung
Die Stadt Brotterode-Trusetal vermietet ab dem 01.08.2020 eine 
kommunale Wohnung im Gebäude der Karl-Marx-Straße 40.
Diese Wohnung befindet sich im Dachgeschoss und hat eine 
Größe von 48 m². Sie verfügt über 2 Zimmer mit integrierter Kü-
che, Bad und separatem WC. Die Aufteilung der Wohnung ist 
dem beigefügten Grundrissplan zu entnehmen.
Bei Interesse können die genauen Maße der Wohnräume in der 
Liegenschaftsverwaltung (Tel.-Nr.: 036840 - 40 19 34) erfragt 
werden.

Die Kaltmiete beläuft sich monatlich auf 264,00 €.
Die monatlichen Nebenkosten betragen 115,00 €.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Stadtverwaltung Brot-
terode-Trusetal, Rathausstraße 7, 98596 Brotterode-Trusetal.

Zwangversteigerung /  
Amtsgericht Meiningen

AZ: 10 K 69/18

Das Grundeigentum: Gemarkung Wahles, Blatt 41 BV 1 - Flur 1, 
Flurstück 145/30, Gebäude- und Freifläche Brotteroder Straße 
118, 98596 Brotterode-Trusetal OT Wahles, 587 qm

Objektbeschreibung: (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Grundstück bebaut mit einem leerstehenden Ein-/Zweifamilien-
haus (unterkellert, tlw. zweigeschossig, tlw. ausgebautes Dach-
geschoss, Teilsanierung nach 1990 bis ca. 2002, im Erdgeschoss 
alter Brandschaden) sowie einem Garagengebäude; schlechter 
Gesamtzustand, soll am

Donnerstag, den 02.07.2020 um 09:00 Uhr
im Sitzungsaal A 0105 im Amtsgericht Meiningen,

Lindenallee 15 in 98617 Meiningen,

zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft öffentlich verstei-
gert werden.

Verkehrswert: 37.000,00 €

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin aus 
den Gründen des §85 a ZVG versagt mit der Folge, dass die 
Wertgrenzen weggefallen sind.

Meiningen, den 27.04.2020

Weitere Informationen sind der Originalakte zu entnehmen, ein-
zusehen auf unserer Homepage (Bekanntmachungen) und auf 
unserer Bekanntmachungstafel im Rathaus.
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Bereitschaftsdienste

Notdienstsprechstunde

... in der Kassenärztlichen Notfalldienstzentrale 
am Elisabeth-Klinikum Schmalkalden

Montag, Dienstag, Donnerstag   19.00 Uhr - 22.00 Uhr
Mittwoch, Freitag   15.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage   09.00 Uhr - 12.00 Uhr
  17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten sind Hilfeersuchen
über die Tel-Nr.: 116 117 möglich.

In lebensbedrohlichen Situationen alarmieren Sie
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Zentrale Notdienstnummer:  01805 - 90 80 77

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Die Informationen über die aktuelle Bereitschaft der Apotheken 
finden Sie:

- in der Tagespresse
- im Internet unter www.aponet.de.de
- Aushang in den Apothekenfenstern:

Glückauf-Apotheke   Tel: 036840 - 8910
Rathausstraße 11
in 98596 Brotterode-Trusetal (Trusetal)

Senioren

Seniorenclubs
Bis auf Weiteres entfallen alle Zusammenkünfte.

Kirchliche Nachrichten

Evangelisches Pfarramt Trusetal
Pfarrer Heiko Oertel,

Karl-Marx-Str. 11a, 98596 Brotterode-Trusetal,
036840/81410, pfarramt.trusetal@ekkw.de

Gottesdienste in der Kirche zu Trusen (sind wieder möglich, 
allerdings in eingeschränkter Form entsprechend dem Hygiene-
konzept des Landkreises) Trotzdem sind kurzfristige Änderungen 
möglich - bitte aktuelle Aushänge beachten!

Sonntag, 07.06. (Trinitatis)
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Oertel)

(die für diesen Tag geplante Goldene Konfirmation 
ist verschoben auf den 13.09.)

Sonntag, 14.06. (1. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Gottesdienst (NN)
Sonntag, 21.06. (2. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

(Pfr. Oertel)
(die für den 26.04. geplante Konfirmation ist ver-
schoben auf den 06.09.)

Sonntag, 28.06. (3. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Taufgottesdienst (Pfr. Oertel)
Sonntag, 05.07. (4. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Gottesdienst (NN)
Sonntag, 12.07. (5. So. n. Trinitatis)
geplant: Gottesdienst(e) zur Verabschiedung der Schulanfänger 
aus dem Kindergarten

SuedLink: Ankündigung von Kartierungs- 
arbeiten in der Stadt Brotterode-Trusetal

Anpassungen der Probeflächen und Kartierzeiträume

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT 
TSO GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. 
Aktuell finden bereits Vorarbeiten für die Planfeststellung statt. 
In diesem Zusammenhang sind zur Ermittlung und Erweiterung 
der Datengrundlage biologische Kartierungen geplant, um die 
Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu 
prüfen.
Aufgrund des Lebenszyklus‘ und der Aktivitätsfenster von ver-
schiedenen Artengruppen im Jahresverlauf haben einige Kar-
tierungen bereits begonnen, um die Tiere in diesem sehr früh 
beginnenden Frühjahr 2020 auch sicher erfassen zu können. Die 
bisher erfolgten faunistischen Kartierungen im Offenland und 
Wald sowie an Gewässern haben neue, verbesserte Erkenntnis-
se über den Untersuchungsraum erbracht. Folglich ist die Lage 
einiger Probeflächen angepasst bzw. in einigen Fällen erweitert 
worden.

Kartierungsarbeiten

Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen 
Lebenszyklen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der 
Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die 
kartiert wird und können - je nach Artengruppe - in Form von Be-
gehungen und Sichtbeobachtungen, aber auch durch das Aus-
bringen von Lockstöcken oder Hand- und Kescherfänge erfolgen. 
Auch die Zeiträume zur Erfassung einzelner Arten haben sich in 
Einzelfällen geändert.
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaft-
lich genutzte, private und öffentliche Wege und Grundstücke zu 
betreten und / oder zu befahren. In der Regel werden sie zu Fuß 
durchgeführt und dauern - je nach Ziel der Kartierung - zwischen 
15 Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag. Hierbei werden im 
Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Soll-
te es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese 
bei u. g. Kontakten angezeigt werden und diese werden zeitnah 
beseitigt oder in voller Höhe entschädigt.

Bekanntmachung und Termine

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) i.V.m. § 18 Absatz 5 Netzausbaubeschleunigungsge-
setz Übertragungsnetz (NABEG). Mit dieser ortsüblichen Be-
kanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nut-
zungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt.
Die Kartierungsarbeiten erfolgen in der Stadt Brotterode-
Trusetal im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.10.2020. Die 
durch die neuen Erkenntnisse nun zusätzlich dafür vorgesehe-
nen Grundstücke ergeben sich aus der Flurstücksliste. Diese 
liegt zu Geschäftszeiten (bei Terminvereinbarung mit der 
Stadtverwaltung) im Rathaus, Rathausstr. 7, 98596 Brottero-
de-Trusetal zwischen 08.06.2020 und 31.10.2020 zur öffentli-
chen Einsicht aus. Zusätzlich werden die Unterlagen auf der 
Internetseite der Stadt Brotterode-Trusetal veröffentlicht (zu 
erreichen unter www.brotterode-trusetal.de).
Die ausliegenden Unterlagen enthalten auch Angaben zu den 
neuen Kartierzeiträumen. Mitarbeiter der Vorhabenträger oder 
von ihnen beauftragte Firmen werden darüber hinaus mit den 
von den Kartierungsarbeiten berührten Eigentümern und Nut-
zungsberechtigten bei Bedarf in Kontakt treten.

Kontakt für Rückfragen

Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbe-
reitenden Maßnahmen stehen Mitarbeiter von TransnetBW und 
TenneT zur Verfügung:

TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 / 3804701
E-Mail: suedlink@transnetbw.de

TenneT TSO GmbH
Tel.: 0921 / 50740 - 5000
E-Mail: suedlink@tennet.eu
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Stolze 2.064,32 € sind dabei zusammengekommen, die Björn 
Storandt als Vereinsvorsitzender nunmehr der Stadtverwaltung 
übergab.
Wir sagen ein herzliches Dankeschön an alle Spender.

Kay Goßmann
Bürgermeister

Für die Sanierungsmaßnahme Backhaus Elmenthal
haben gespendet:
- Dirk Möller
- Frank UlIrich - Zwergenpark
- Inka Möbius - Touristische Dienstleistungen
- Kay Goßmann - Bürgermeister
- Udo Winges
- Markus Anders GbR
- Inge HelIer
- Björn Müller
- Frau Römhild
- Martin Reich - Winnemühle
- Marianne Schmidt
- Lydia Krug
- Susann Heß - Reisebüro Trusetal
- Wolfgang Bonheio
- Christiane Krug
- Wilhelm Luck
- Inka Möbius - Erlös für Sachspende
- Ingo Rein - Autohaus
- Udo Storch - Hausmetzgerei
- Karl-Heinz Storch
- Wilhelm Luck
- Lutz Peter - Zahnarztpraxis
- Christa Hollandt
- Karin Zentgraf
- Jürgen Messerschmidt
- Henry Endter - StihI-Handel

Summe namentlicher Spenden:  1.133,00 €
zzgl. Summe anonymer Spenden:  607,00 €
zzgl. Einnahmen Backhausfest:  324,32 €
Spenden gesamt:  2.064,32 €

Wandergruppe Storch

Herzlichen Dank

Im Frühjahr 2019 haben Margit Storch und Heidrun Macko-
wiak eine Pilgerreise von Pamplona bis Santiago de Compo-
stella und dann weiter bis ans Ende der Welt nach Finistere 
unternommen. Darüber haben wir Lichtbildervorträge in Tru-
setal, Schmalkalden und Ellingshausen gezeigt.
Jeweils hatten wir um eine Spende gebeten.

510,00 € konnten wir dem Kinderhospiz übergeben.
Wir danken ganz herzlich allen Spendern.

Tourismus GmbH

Homepage: www.tourismus.brotterode-trusetal.de
E-Mail: tourismus@brotterode-trusetal.de

Tourist-Information Trusetal
Rathausstraße 9
98596 Brotterode-Trusetal
Tel.: (036840) 8 15 78 - Fax: (036840) 82 48

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 07:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 15:00 Uhr

Gästeinformation Brotterode
Bad Vilbeler Platz 4
98596 Brotterode-Trusetal
Tel.: (036840) 33 33 - Fax: (036840) 33 35

Öffnungszeiten:

Dienstag &
Donnerstag

09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

Sonntag, 19.07. (6. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Gottesdienst (NN)
Sonntag, 26.07. (7. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Gottesdienst (NN)
Sonntag, 02.08. (8. So. n. Trinitatis)
10.30 Uhr Gottesdienst (NN)

Evangelische Kirchengemeinde Brotterode
Pfarrer Andreas Adler,

Kirchstraße 9, 98596 Brotterode-Trusetal
Fon: 036840 / 32126, E-Mail: pfarramt.brotterode@ekkw.de

Homepage: www.kirche-brotterode.de

Gottesdienste

Sonntag, 31. Mai (Pfingsten)
10.00 Uhr Gottesdienst
Montag, 01. Juni (Pfingstmontag)
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 07. Juni (Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 14. Juni (1. So. n. Trinitatis)
17.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 21. Juni (2. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst zur Visitation
Sonntag, 28. Juni (3. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 05. Juli (4. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst (evtl. mit Konfirmation, bitte beachten 

Sie die Aushänge)
Sonntag, 12. Juli (5. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 19. Juli (6. So. n. Trinitatis)
18.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 26. Juli (7. So. n. Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst

Vereine und Verbände

Überraschung zur Stadtratssitzung  
am 21.04.2020

Bergbau- und Heimatverein übergibt Spendenscheck 
über 2.064,32 € zur Reparatur des Backhauses  
in Elmenthal

Sowohl zum Backhausfest als auch zur Mettenschicht Ende 2019 
hat der Bergbau- und Heimatverein Trusetal zur Spendensamm-
lung für die dringend notwendige Sanierung des Backhauses in 
Elmenthal aufgerufen.

Foto: Stadtverwaltung
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Ergänzungen/ Änderungen vorbehalten.

18.05.2020
gez. Holland-Moritz
Schulleiter

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
Großeltern, Freunde und Unterstützer  
der Staatlichen Gemeinschaftsschule Trusetal,

wir durchleben, nicht nur in schulischer Hinsicht, turbulente Zei-
ten. Die flächendeckende Schulschließung ab dem 17.3.2020 
hat uns alle eiskalt erwischt. Zahlreiche Abläufe, Pläne, Termine 
und Projekte konnten nicht oder nur in anderer Form stattfinden. 
Für alle Schülerinnen und Schüler stand das häusliche Lernen 
im Vordergrund. Natürlich kann dies in keiner Weise den Unter-
richt im Klassenzimmer, mit all seiner sozialen Dynamik und dem 
direkten Kontakt zu Lehrern und Mitschülern ersetzen. Auch fan-
den Klassen- und Fachlehrer ganz unterschiedliche Wege, um 
ihre Schüler mit Lernstoff und Aufgaben zu versorgen und die 
Erledigung zu begleiten. Videokonferenzen, Telefonate oder der 
Austausch per Mail sind immer mehr in den Fokus gerückt.

Ich bin dennoch glücklich, dass wir seit dem 4. Mai wieder Schü-
lerinnen und Schüler, wenn auch unter strengen hygienischen 
Maßgaben, im Schulgebäude haben. Der Präsenzunterricht wird 
seitdem mehr und mehr ausgebaut. Ein genauer Fahrplan ist der 
Homepage unserer Schule zu entnehmen. Weiterhin erhalten 
Sie Informationen durch die Klassenleitungen. Nach wie vor sind 
täglich schwierige Entscheidungen hinsichtlich der schulischen 
Abläufe zu treffen und zu vertreten. Die Erstellung wöchentlich 
wechselnder Stundenpläne, der Umgang mit Risikogruppen, die 
Organisation der Abschlussprüfungen, die Umsetzung neuer 
Vorgaben, der Infektionsschutz, immer wieder auch die rechtli-
che Absicherung aller Prozesse und vieles weitere mehr, fordern 
uns ungemein. Sie liebe Eltern leisten, mit der Betreuung ihrer 
Kinder, parallel zur Arbeit, jeden Tag wohl den wichtigsten Bei-
trag.

Die Schulleitung und das Team der TGS Trusetal wünscht der 
gesamten Schulgemeinschaft starke Nerven, Rücksicht im ge-
genseitigen Miteinander und insbesondere Gesundheit!

Silvio Holland-Moritz
Schulleiter TGS Trusetal

Schulnachrichten

Information für die Eltern der Schulanfänger 
zum Schuleintritt 2020/2021

Elternabend

Liebe Eltern,
wir planen unter Vorbehalt einen neuen Termin für die Eltern-
versammlung der zukünftigen ersten Klassen am 6. Juli 2020 
bzw. 7. Juli 2020, jeweils 19 Uhr in der Aula der TGS. (Genaue 
Informationen folgen!)

Schuleinführung

Im Schreiben des Ministeriums vom 5. Mai 2020 wurde uns mit-
geteilt, dass derzeit noch keine größeren Festveranstaltungen 
möglich sind, auch wenn dies traditionsgemäß zum Schuleintritt 
dazu gehört.
Bis zum geplanten Termin der Schuleinführungsfeier am 
29.08.2020 ist ja noch ein bisschen Zeit und es kann sich bis 
dahin noch vieles ändern.

Ich werde mit meinen Kolleginnen dennoch schon jetzt Ideen 
sammeln, wie und in welchem Kreis eine „Zuckertütenübergabe“ 
für die Erstklässler stattfinden kann, die dem Schulbeginn trotz-
dem einen würdigen Rahmen verleiht.

Bis dahin bleiben Sie alle schön gesund!
Beate Hoffmann
Schulleiterin

Staatliche Gemeinschaftsschule Trusetal

Termine im Mai 2020

19.05.20 Präsentation der Projektarbeiten Klasse 10
KW 21/22 1. Konsultation Projektarbeit Klasse 9
ab 25.5.20 weiterer Ausbau des Präsenzunterrichts

(Staffelung: siehe Homepage)

Vorinformation Juni/Juli 2020

08.06.2020 2. Konsultation Projektarbeit Klasse 9
12.06.2020 letzter Schultag Klasse 10 und 9 Teilnehmer am 

QHSA (Bekanntgabe der Jahresfortgangsnoten)
15.06.2020 Prüfung RSA Deutsch

(Englisch oder Deutsch ist zu schreiben.)
17.06.2020 Prüfung RSA Mathematik
19.06.2020 Prüfung RSA Englisch
22.06.2020 Prüfung QHSA Deutsch
24.06.2020 Prüfung QHSA Mathematik
01.07.2020 Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse
03.07.2020 ggf. Anmeldung zur zusätzlichen mdl. Prüfung
06.07.2020 -
09.07.2020 Durchführung der mdl. und praktischen Prüfungen
07.07.2020 Hauptprüfungstag

(kein Unterricht für Klassen 5-9)
10.07.2020 Zeugnisausgabe Klasse 10 bzw. 9 (Q-)HSA
17.07.2020 Zeugnisausgabe der Klassen 5-9
20.07.2020 -
28.08.2020 Sommerferien
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• In vielen Städten und Gemeinden gilt ein allgemeines Fütte-
rungsverbot: Es ist Aufgabe des jeweiligen Ordnungsamtes 
in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein freilebende 
Katzen zu versorgen und der Vermehrung durch Kastratio-
nen entgegenzuwirken. Dazu können auch andere Personen 
beauftragt werden.

• Durch die Fütterung an anderen Plätzen werden die Katzen 
von der eigentlichen Futterstelle weggelockt. Somit sind sie 
nicht mehr auffindbar und können nicht kastriert werden.

• Durch die Fütterung von Privatpersonen kann nicht unter-
schieden werden, ob es sich um herrenlose Katzen handelt, 
oder welche, die ein Zuhause haben. Auch diese Katzen keh-
ren seltener oder gar nicht mehr nach Hause.

• Wie auf dem Bild zu sehen, werden Futterreste nach dem 
Füttern oft nicht weggeräumt. So ziehen sich andere Tiere 
wie z.B. Ratten und Marder herbei.

• Nicht gemeldete Futterstellen begünstigen die Vermehrung 
von freilebenden Katzen, da meist aus Mitleid nur gefüttert 
wird, die Kastration jedoch aus verschiedenen Gründen nicht 
vorgenommen wird. Dieses Leid lässt sich vermeiden.

Was wirklich hilft:
• Bitte füttern Sie nicht einfach fremde Katzen.
• Melden Sie dem Tierschutzverein Schmalkalden oder dem 

Ordnungsamt zugelaufene Katzen oder Brennpunkte mit vie-
len Katzen, damit die Bestände ordnungsgemäß kontrolliert 
werden können.

• Gerne können Sie uns beim Einfangen der Katzen unterstüt-
zen, die nach der Kastration wieder an der Futterstelle frei-
gelassen werden.

• Wir freuen uns auch über eine finanzielle Zuwendung für die 
tierärztliche Versorgung und Kastration, die mehrere tausend 
Euro jährlich betragen.

• Ganz wichtig: Bitte lassen Sie Ihre eigenen Freigänger kas-
trieren, damit die Katzenpopulation eingedämmt werden 
kann.

Das Team der Auffangstation Schmalkalden

Bibliothek

Öffnungszeiten Stadtbibliothek Trusetal

Dienstag 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Durch den erfolgten Umzug des Forstamtes in die Stadtbib-
liothek konnten nunmehr die Öffnungszeiten der Stadtbi-
bliothek Brotterode erweitert werden. Diese sind wie folgt:

Montag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Sonstiges

TSV Schmalkalden e. V.

Hannibal: Der Goldhamster ist ca. im Dezember 2019 geboren 
und sucht ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz sowie 
Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Futterstellen: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Beim 
Bummeln durch die Stadt, unter dem Balkon des Nachbarn oder 
im Gemeinschaftsgarten sieht man sie: Futterschalen für ver-
meintlich herrenlose Katzen.

Was Sie über das Füttern fremder Katzen wissen sollten:
• Füttern verpflichtet: Wer eine herrenlose Katze füttert, der 

verpflichtet sich sowohl für die Fütterung, als auch für Tier-
arztbesuche und die notwendige Kastration.

Nächster Redaktionsschluss

Freitag, den 24.07.2020

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 07.08.2020

Anzeigenteil

In eigener Sache: Für den Fall, dass Ihr 
Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder 
verteilt werden kann, haben wir alle Inhalte 
online freigeschaltet.

➡ Nutzen Sie die Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE!
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